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Landesentwicklungsplanung und Regionalpla-
nung sind die Schlüssel zur Umsetzung Erneuer-
barer Energien in der Fläche. Diskussionen 
um diese Pläne sind keine Nischenthemen in
der politischen Auseinandersetzung, sondern
bestimmen die energiepolitische Entwicklung
in besonderem Maße. Bei allen landesspezifi-
schen Unterschieden können zwei anzustreben-
de Prinzipien als zentral angesehen werden, um
eine verstärkte Nutzung Erneuerbarer Energien
zu erzielen. Einerseits Erneuerbare Energien in
den Gesetzen und Verordnungen der Landes-
und Regionalplanung einen Vorrang einzuräu-
men und andererseits eine Stärkung der Kom-
munen in ihren gestalterischen Freiheiten und
ihren Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Betä-
tigung. Beide Prinzipien sind jedoch parteipoli-
tisch umstritten.

D
as politische und gesellschaftliche Ziel
des Ausbaus und der verstärkten Nut-
zung Erneuerbarer Energien entscheidet

sich letztlich in der Fläche. Die Förderung von For-
schung und Entwicklung oder auch das seit zehn
Jahren bestehende Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) sind letztlich lediglich hinreichende Bedin-
gungen, um die Energiewende vollziehen zu kön-
nen. Hier hat der Bund die Gesetzgebungskompe-
tenz. Die notwendige Bedingung ist vielmehr die
planerische Berücksichtigung und Forcierung
Erneuerbarer Energien in der Raumordnungspoli-
tik. An jener Stelle entscheidet sich primär der Ver-
breitungsgrad Erneuerbarer Energien, die Raum-
ordnungspolitik stellt somit den Schlüssel zum
Ausbau Erneuerbarer Energien dar. Die Gesetzge-

bungskompetenz für solche Fragen liegt bei den
Ländern. Es liegt an ihnen, die nötigen Vorausset-
zungen zu schaffen. Eine neue Raumordnungspoli-
tik muss, um erfolgreich im Ausbau der Erneuerba-
ren Energien zu sein, zweierlei leisten: Zum einen
den Erneuerbaren Energien Vorrangigkeit einräu-
men und zum anderen die Kommunen in ihren
Gestaltungsspielräumen bei der Nutzung Erneuer-
barer Energien zu stärken.

Die hessische SPD diskutiert die sich an die Raum-
ordnung richtenden Herausforderungen seit meh-
reren Jahren intensiv – nicht zuletzt aufgrund der
energiepolitisch weitgehenden Landtagswahlpro-
grammatik 2008 „Neue Energie für Hessen“ unter
der damaligen Parteivorsitzenden und Spitzenkan-
didatin Andrea Ypsilanti und maßgeblich mitge-
staltet von EUROSOLAR-Präsident Dr. Hermann
Scheer. Der Fall Hessen bietet außerdem Gelegen-
heit, die politischen Konfliktlinien zwischen den
Parteien in der Frage Energiewende, und wie ein
Weg in diese gesetzgeberisch konkret gestaltet
werden kann, nachzuvollziehen. Hessen illustriert
außerdem, dass jene nur auf der Basis eines inte-
grativen Politikverständnisses im politischen
Mehr-Ebenen-System gelingen kann und die poli-
tischen Auseinandersetzungen auf jeder Ebene
geführt werden müssen, um lähmende Blockaden
zu eliminieren. 

Aufgrund der unvermindert andauernden technolo-
gischen Innovationsdynamik und der hohen gesell-
schaftlichen Akzeptanz für Erneuerbare Energie-
quellen wird immer ersichtlicher, dass die ent-
scheidenden Restriktionen des Umstiegs auf
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Erneuerbare Energien in der Landespolitik zu fin-
den sind.

D i e  h e s s i s c h e  A u s g a n g s l a g e

Seit der Wahl Roland Kochs (CDU) zum hessi-
schen Ministerpräsidenten 1999 ist die Energiepo-
litik des Landes durch eine restaurative Pro-Atom-
Politik und eine Verhinderungspolitik im Ausbau
Erneuerbarer Energien bestimmt. Hessen ist dem-
entsprechend Schlusslicht bei der Nutzung der
Erneuerbaren Energien bei den Flächenländern.
Hinzu kommen in der Berücksichtigung einzelner
Quellen Erneuerbarer Energien ausgeprägte regio-
nale Differenzen, die von der wenig ambitionierten
und unkoordinierten Landesplanung zeugen: So
nennt sich die Region Nordhessen selbstbewusst
„Solarregion“ und kann zudem auf die gelungene
Etablierung und Expansion der Solarenergie-Bran-
che verweisen. Bis 2020 wird laut einer Studie des 
Kompetenznetzwerks Dezentrale Energietechnolo-
gien e. V. (deENet) mit 20.000 Arbeitsplätzen in
diesem Sektor gerechnet.

Dem hoch und selbst gesteckten Ziel in der Regie-
rungsklärung Kochs 2009 – Hessen zum Muster-
land für Erneuerbare Energien zu machen – fehlt es
an Erfolgen. Im Gegenteil, dem Ressort der hessi-
schen Umweltministerin Silke Lautenschläger
fehlt mit der Zuständigkeit für den Landesentwick-
lungsplan eine zentrale Kompetenz und das von ihr
vorgelegte Eckpunktepapier ist unverbindlich und
widerspricht dem Prinzip der Dezentralität Erneu-
erbarer Energien. So möchte die Ministerin bis
2020 20 % des Energieverbrauchs Hessens maß-
geblich mit Offshore-Windkraft aus der Nordsee
abdecken. Eine Strategie, welche außerdem 
nicht der regionalen Wertschöpfung zu Gute
kommt. Das sie Ende Mai 2010 zusammen mit
Koch ihren Rückzug aus der Landesregierung ver-
kündete, ist für viele ein Beleg dafür, dass sie sich
in Sachen verstärkte Nutzung der Erneuerbaren
Energien in Hessen innerhalb der stark konser-
vativen Landes-CDU nicht ausreichend durchset-
zen konnte.

Vo r r a n g i g k e i t  E r n e u e r b a re r
E n e rg i e n  e r z i e le n

Die hessische SPD-Fraktion ist weitaus ambitio-
nierter und brachte 2009 ein Artikelgesetz zum
Vorrang Erneuerbarer Energien in den Landtag ein.
Der Entwurf basierte im Wesentlichen auf einer
Vorlage von Dr. Hermann Scheer, den er als hessi-
scher Schattenminister für Wirtschaft und Umwelt
erarbeitet hatte.

Mit dem Artikelgesetz sollten folgende Landesge-
setze geändert bzw. ergänzt werden:

Hessisches Landesplanungsgesetz,
Hessisches Energiegesetz (Fassung von 1994),
Hessische Gemeindeordnung,
Hessische Bauordnung
sowie die Landeshaushaltsordnung.

Der Schwerpunkt liegt auf der Landesplanung und
zielt darauf ab, die Nutzung Erneuerbarer Energien
als vorrangigen öffentlichen Belang zu verankern. 

Dieses Ziel umfasst verschiedene Schritte:
1,5 % der Landesfläche sollen als Vorrangge-
biete vorgesehen und die Regionalpläne ent-
sprechend angepasst werden.
Ein Landeskataster für Erneuerbare Energien
soll alle Potentiale für die regenerative Energie-
erzeugung ermitteln und für deren Erschlie-
ßung sorgen. 
Die Energieberatung soll verbessert werden.
Bei der Wärmegewinnung soll die Solarther-
mie Vorrang erhalten.
Die kommunale Selbstverwaltung bei der Pla-
nung von Windenergiestandorten erheblich
gestärkt werden.
Eine Clearingstelle soll vor dem Genehmi-
gungsverfahren dafür sorgen, Streitigkeiten
aufzulösen.

Bei einer Expertenanhörung im November 2009
erfuhr der Gesetzentwurf viel Zuspruch. CDU und
FDP verweigerten aber in drei Lesungen ihre
Zustimmung, ohne eigene Positionierungen vorzu-
nehmen.



K o m m u n e n  i n  i h re n  
M ö g l i c h k e i t e n  s t ä r k e n

Neben einer Vorrangigkeit für Erneuerbare Ener-
gien in der Landes- und Regionalplanung, kommt
den Kommunen eine herausgehobene Bedeutung
zu. Allerdings unterliegen diese in ihrer wirtschaft-
lichen Betätigung und strategischen Planung einer
gewichtigen Restriktion. Gemäß Hessischer
Gemeindeordnung dürfen sich Kommunen nur 
da wirtschaftlich betätigen, wo es kein privates
Interesse gibt. Diese Einschränkung der kommuna-
len Selbstverwaltung fußt auf einer FDP-Initiative
der ersten Regierung Koch. 

Gegenwärtig müssen die Kommunen auf das Instru-
ment der Verpachtung zurückgreifen, was zur Folge
hat, dass die Einnahmen aus dem Betrieb der Anla-
gen nicht den kommunalen Haushalten zugute
kommen. Diese Regelung mindert den Anreiz
Erneuerbare Energien kommunal umzusetzen und
vergibt damit Möglichkeiten zur politisch-gestalte-
rischen und finanziellen Stärkung der Kommunen.
Aus letztgenanntem Punkt folgt, dass die von der
FDP verfolgte und derzeit in Berlin diskutierte
mögliche Abschaffung der Gewerbesteuer auch mit
dem Ausbau Erneuerbarer Energien im Zusam-
menhang gesehen werden muss. Die Abschaffung
würde zu weiteren Anreizverlusten führen.

Die Vorrangigkeit Erneuerbarer Energien und die
Stärkung der Kommunen sind aus Sicht der SPD
zwei wesentliche Mittel, um dem Ziel der Energie-
wende gerecht werden zu können. Beide sind
jedoch parteipolitisch umstritten. Auch auf Seiten
der SPD war der Weg zu den dargestellten, gegen-
wärtigen Positionen oftmals steinig. 

Im Folgenden wird ein Blick in die konkreten
Diskussionen in der nordhessischen Regionalver-
sammlung und die Planungsfelder Windkraft und
Photovoltaik (PV) geworfen werden. Dabei werden
nicht nur Konfliktlinien deutlich, sondern außer-
dem die auf dieser Ebene enge Verwobenheit zwi-
schen Politik und Administration sowie den ver-
schiedenen Staatsebenen sichtbar.

L a n d e s e n t w i c k l u n g s -  u n d  
R e g i o n a l p l a n u n g  k o n k re t

Landesentwicklungs- und Regionalplanung sind
die Schlüssel für mehr Erneuerbare Energien. In
Hessen gibt es drei Regierungsbezirke mit jeweils
eigener Regionalversammlung (RV), die sich mit
entsandten Kommunalpolitikern aus den Städten
und Gemeinden des Regierungsbezirks zu sam -
mensetzen. Zentrale Aufgabe dieser Regionalver-
sammlungen ist die Erstellung eines Regional-
plans, der alle acht Jahre fortgeschrieben, von der
Landesregierung genehmigt werden muss und die
Landesplanung konkretisiert sowie Umsetzungs-
strategien umfasst.

P l a n u n g s f e l d  W i n d k r a f t

Der Autor gehört der nordhessischen Regionalver-
sammlung seit 2006 an. Zu jener Zeit wurde am
aktuellen Regionalplan für Nordhessen gearbeitet.
Insbesondere bei der Frage, wie viel Fläche für
Windkraft ausgewiesen werden sollte, herrschten
in der RV sehr unterschiedliche Meinungen. Die
Konflikte gingen dabei quer durch die verschiede-
nen Fraktionen. In der SPD-Fraktion herrschte
damals eine mehrheitlich restriktive Linie bezüg-
lich der festzulegenden Vorranggebiete für Wind-
kraftanlagen vor. Zeitgleich hatte die hessische
SPD aber ihr ambitioniertes Energieprogramm
vorgestellt, welches in der RV-Fraktion nicht nur
auf Begeisterung stieß. Nach ausgiebigen und kon-
troversen Diskussionen innerhalb der Fraktion ent-
schloss sich diese allerdings die Windenergie mas-
siv auszubauen und sich in diesem Planungsfeld
auch und gerade als SPD zu profilieren.

Nach der ersten Offenlegung des Regionalplans
wurde dieser überarbeitet. Denn mittlerweile hatte
man im nordhessischen Regierungspräsidium
erkannt, dass die zu geringe Ausweisung von Vor-
ranggebieten für Windenergie vor dem Verwal-
tungsgericht als faktische Ausschlussgebiete hätte
gewertet werden können. Schließlich wurde der
Regionalplan Nordhessen im März dieses Jahres
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verabschiedet. Er weist 1.150 ha Bestandsfläche
als Vorranggebiete für Windenergie aus. In dieser
Bestandsfläche liegen 160 Windenergieanlagen
mit einer installierten Nennleistung von rund
160 MW. Durch Repowering wird sich diese Lei-
stung in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.
Hinzu kommen weitere 1.250 ha Planungsfläche
für Windkraft. Hier können in den nächsten 
Jahren über 100 Windenergieanlagen mit einer
installierten Nennleistung von rund 250 MW reali-
siert werde, was insgesamt ein Plus von 400 MW
verglichen zum alten Regionalplan bedeuten
würde.

Insgesamt umfassen die Planungen mit 0,3 % der
Fläche Nordhessens noch deutlich zu wenig. Mehr
war aber aufgrund der derzeitigen Mehrheitsver-
hältnisse nicht realisierbar. Allerdings herrschte in
der RV Einvernehmen darüber, dass in Sachen
Windkraft nicht die übliche Fortschreibung des
Regionalplans – alle acht Jahre – sinnvoll ist.
Begründet sind die angestrebten zeitlichen Abwei-
chungen in der von der Politik wahrgenommenen
und berücksichtigten Dynamik in Fragen der
Windkraft. Dies nicht nur auf technischer Ebene,
sondern auch auf der Ebene der gesellschaftlichen
Akzeptanz. Vielerorts sind Bürgermeister, die
gestern noch gegen Windkraftanlagen waren, mitt-
lerweile dafür, verspüren sie doch gerade in Zeiten
klammer Kommunalhaushalte Einnahmeanreize
über die Gewerbesteuer.

Kaum war der Regionalplan in Kraft getreten,
lagen bereits zahlreiche Anträge zur Abweichung
vom Regionalplan vor. So dass eine zeitnahe Fort-
schreibung des Energiekapitels des Regionalplans
notwendig erscheint. Weitere große Potentiale für
Windkraft in Nordhessen sind vorhanden. Zum
Beispiel beim Repowering sowie bei Flächen die
beim avifaunistischen Gutachten von 2008 in der
Wertungsstufe 3 lagen (rund 220.000 ha) und bei
der bisher festgelegten Abstandsregelung von
Industrie- und Gewerbegebieten (500 m). Hinzu
kommen bisher aus forst- und naturschutzfach-
licher Sicht freigehaltene, große, zusammenhän-
gende und bisher ungenutzte Waldgebiete. Mit

dem neuen Regierungspräsidenten, Dr. Walter
Lübcke (CDU), ist ein Akteur hinzugekommen,
der der Ausweisung von Windkraftstandorten deut-
lich offener gegenüber steht als sein Vorgänger und
die Abwehrhaltung der politisch-administrativen
Seite merklich lockert. Als ein Windbauer der
ersten Stunde weiß er um die großen Potentiale
dieser Energiequelle.

P l a n u n g s f e l d  P h o t o v o l t a i k

In Sachen PV-Nutzung hat sich die Zahl der in
Nordhessen installierten Anlagen in den letzen drei
Jahren verdoppelt. In der RV herrschte Einverneh-
men darüber, dass PV primär an und auf Gebäuden
bzw. auf bereits versiegelten oder vorbelasteten
Flächen genutzt werden soll. Zwar schließt der
Regionalplan Freiflächen-PV insbesondere für
landwirtschaftliche Vorranggebiete aus, doch wur-
den auch hier im Zentralausschuss bereits einige
Abweichungszulassungen beschlossen. Vorausset-
zung war die gründliche Untersuchung der betrof-
fenen Bereiche. Dabei stand im Fokus, dass es sich
um vergleichsweise schlechte Ackerflächen zu
handeln hatte. Im EEG zu regeln – wie jüngst vom
Bundestag beschlossen – dass es keine Einspeise-
vergütung für PV auf Ackerflächen gibt, ist nicht
die Aufgabe des EEG. Im Sinne des Subsidiaritäts-
prinzips sind diese Entscheidungen vielmehr vor
Ort zu treffen. Ob Ackerflächen für Photovoltaik
genutzt werden sollten oder nicht sind die klassi-
schen Aufgaben der Regionalplanung. 

Dementsprechend wurden im Zentralausschuss
Flächen nahe Kassel bei Witzenhausen (Solarpark
Berlepsch-Ellerode, 30 ha, ca. 13 MW) und Fulda-
brück (10 ha, ca. 2 MW entlang der ICE-Trasse)
nach intensiver Abwägung für PV freigegeben.
Dass sie jetzt dank der EEG-Novellierung nicht
gefördert werden können, ist ein schwerer Schlag
für die Region. Zwar wollen Thüringen und Rhein-
land-Pfalz jetzt den Vermittlungsausschuss anru-
fen. Selbst wenn sie eine Mehrheit im Bundesrat
bekämen, wird dies aber höchstens eine aufschie-
bende Wirkung haben. Von der Hessischen Landes-
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regierung ist in dieser Frage keine Unterstützung
zu erwarten.

A u s b l i c k

Das der Ausbau Erneuerbarer Energien eine
gesamtgesellschaftlich notwendige Aufgabe ist,
scheint in Grundzügen parteiübergreifender Kon-
sens zu werden. Immerhin kündigten CDU und
FDP Eckpunkte für ein eigenes Gesetz zu einer
veränderten Landesplanung an. Außerdem verwei-
sen CDU und FDP darauf, dass im Rahmen 
der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans
2020, der 2011/12 verabschiedet werden soll, auch
das Thema ‚Erneuerbare Energien‘ aufgegriffen
werden soll. Inwiefern die dargestellten Prinzipien
– Vorrangigkeit Erneuerbarer Energien und Stär-
kung der Kommunen – Niederschlag finden wer-
den, bleibt aber abzuwarten. Allein ein Ende der
Verhinderungspolitik wäre aber bereits ein qualita-
tiver Gewinn, aufgrund der anstehenden Verände-
rungen in der Hessischen Landesregierung nach
dem angekündigten Rücktritt Kochs und Lauten-
schlägers bietet sich zumindest die Chance einer

neuen Akzentsetzung zu Gunsten Erneuerbarer
Energien. Es bleibt abzuwarten, ob ein hessischer
Ministerpräsident Volker Bouffier die Kraft dazu
hat.

Timon Gremmels ist Politologe und Abgeordneter
der SPD im Hessischen Landtag. Dort ist er Mit-
glied im Ausschuss für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, sowie im Petitions-
ausschuss. Er gehört der Regionalversammlung
Nordhessen an. 
Kontakt: t.gremmels@ltg.hessen.de; www.timon-
gremmels.de.


